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Anwendung DIN 2000 - "zweites Standbein" zur redundanten Wasserversor-
gung [#182890] und Redundante Versorgungssicherheit [#182900]  
 

Sehr geehrter Herr Mayer, 
 
zu Ihren zwei Anfragen vom 18.03.2020 bezüglich Trinkwasserversorgung teilen wir 
Ihnen das Folgende mit: 
 
Für die Förderung von wasserwirtschaftlichen Vorhaben sind aktuell die „Richtlinien 
für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben – RZWas 2018“ – bekanntge-
macht vom Bayer. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz am 
08.10.2018 nach vorheriger Beteiligung des Bayer. Landtags – gültig. 
 
Der von Ihnen genannte Landtagsbeschluss vom 12.03.1981 bezieht sich auf dama-
lige Grundsätze für die Förderung von Wasserversorgungsanlagen, siehe hierzu die 
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern „Richtlinien für Zuwen-
dungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben – RZWas 1981“ vom 03.07.1981. (Zur 
Information: Zwischen der RZWas 1981 und der aktuell gültigen RZWas 2018 wur-
den 8 weitere – zwischenzeitlich wieder außer Kraft getretene – Zuwendungsrichtli-
nien nach jeweiliger vorheriger Beteiligung des Landtags bekanntgemacht.) 
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Ihre Frage nach der Redundanz in einer Wasserversorgungsanlage (sog. zweites Standbein) 
beantworteten wir bereits mit Schreiben vom 18.02.2020. 
 
Zu Ihren Fragen, die sich direkt auf die Wasserversorgungsanlage in Leups beziehen, liegen 
uns zuständigkeitshalber keine Information vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Helge Wittmeier 
Regierungsdirektor 
 


